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Beilage |.

Neue Gesetze und Verordnungen

betreffend das

Unterrichtswesen in der Schweiz
im Jahre 1904.

A. Eidgendssische Gesetze und Verordnungen.

(Keine erschienen.)
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B. Kantonale Gesetze und Verordnungen.

I. Verfassungsbestimmungen, allgemeine Unterrichis-~
und Spezialgesetze.

1. 1. Verfassungsgesetz betreffend Abdnderung von Art. 47 der Verfassung des
Kantons Ziirich. (Vom 31. Januar 1904.)

Einziger Artikel. Art. 47 der Staatsverfassung des Kantons Ziirich
vom 18. April 1869 wird abgeédndert und soll lauten wie folgt:

Die regelmifllige Gemeindeeinteilung ist diejenige in politische Gemeinden,
Kirchgemeinden und Schulgemeinden.

Die Schulgemeinden einer Kirchgemeinde oder einer politischen Gemeinde
bilden in der Regel einen Schulkreis.

Die Bildung neuer und die Vereinigung oder Auflésung bestehender poli-
tischer Gemeinden und Kirchgemeinden steht der Gesetzgebung zu; iiber die
Neubildung, Vereinigung oder Auflosung von Schulgemeinden entscheidet der
Kantonsrat.

Fiir spezielle und ortliche Gemeindezwecke konnen auch andere Gemeinde-
verbéinde, namentlich Zivilgemeinden, bestehen.

2. 2. Gesetz betreffend die Neubildung, Vereinigung oder Auflisung von Schul-
gemeinden im Kanton Ziirich. (Vom 31. Januar 1904.)

§ 1. Die Bildung neuer und die Vereinigung oder Auflisung bestehender
Schulgemeinden, sowie die Abtrennung einzelner Teile von Schulgemeinden vom

1.

e

. .,‘«.
|,’§'f
e {1

.
i



	Eidgenössische Gesetze und Verordnungen

